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Hinweise zur Kennzeichnung von Kleinpackungen von Saatgut 
(gemäß §§ 40 und 41 Abs. 1 SaatgutV) 

 
1.  Landwirtschaftliche Arten (Bezeichnung, erforderliche Angaben und 

Höchstmengen) 
 

 Bezeichnung, Höchstmengen der Kleinpackung 

Bezeichnung der  
Kleinpackung  

Art Nettogewicht der reinen 
Körner oder Knäuel in kg 

bis maximal 

Kleinpackung EG B Futterpflanzen 10 

Kleinpackung EG Monogerm- und Präzisionssaatgut 
von Rüben 
sonstiges Saatgut von Rüben 

 
2,5 
10 

Kleinpackung, Inver-
kehrbringen nur in der 
Bundesrepublik 
Deutschland zulässig 

Getreide außer Mais und Sorghum 
Mais, Sorghum 
Öl- und Faserpflanzen außer Raps 
Raps 

30 
1 

10 
1 

  
Die Höchstmenge einer Kleinpackung beträgt bei nach Stückzahl abgepackten Kleinpa-
ckungen bei Mais 10.000 Körner, im Übrigen 100.000 Körner oder Knäuel. 

1.1  Bezeichnung 
1.2  Name und Anschrift des Herstellers der Kleinpackung oder seine Betriebs-

nummer 
1.3  Art und Kategorie 
1.4  Sortenbezeichnung (bei Zertifiziertem Saatgut) 
1.5  Kennummer der Partie (bei „Kleinpackung EG B“ und bei „Kleinpackung EG“) bzw. 

Partienummer (bei „Kleinpackung, Inverkehrbringen nur in der Bundesrepublik 
Deutschland zulässig“) - von dem abfüllenden Betrieb festzusetzen. 

1.6 Füllmenge oder Stückzahl der Körner oder Knäuel 
1.7 Zusätzliche Angaben  

 bei Monogerm- und Präzisionssaatgut müssen zusätzlich angegeben sein: „Mo-
nogermsaatgut“ beziehungsweise „Präzisionssaatgut“ sowie die angegebenen 
Ober- und Untergrenzen der Sortierung (Kaliber); 

 

 bei chemisch, besonders physikalisch oder gleichartig behandeltem Saatgut die 
Angabe der Behandlung. Ist dabei ein Pflanzenschutzmittel angewendet worden, 
so sind dessen Bezeichnung und die Zulassungsnummer anzugeben; anstelle 
der Bezeichnung und der Zulassungsnummer kann der Wirkstoff oder dessen 
Kurzbezeichnung angegeben werden.  
Wenn Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, sind die geforderten Angaben 
nach Artikel 49 Absatz 4 der VO EG 1107/2009 anzugeben. Ist das Etikett nicht 
groß genug, können die Standardsätze hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen 
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und der Maßnahmen zur Risikominderung auch auf dem Lieferschein oder einem 
Begleitpapier abgedruckt werden. In diesem Fall ist auf dem Etikett ein Hinweis 
auf das Vorhandensein der Standardsätze und Risikominderungsmaßnahmen 
auf dem Lieferschein oder Begleitpapier anzugeben (R- und S-Sätze). 

 

 bei  Zertifiziertem Saatgut von Gräsersorten, dessen Aufwuchs nicht zur Nutzung 
als Futterpflanze bestimmt ist (§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Saatgutverkehrsge-
setzes), die Angabe: „Nicht zur Nutzung als Futterpflanze bestimmt“; 

 

 bei pilliertem, granuliertem oder inkrustiertem Saatgut die Angabe der Art der 
Behandlung;  

 

 bei pilliertem oder granuliertem Saatgut das Verhältnis der reinen Körner oder 
Knäuel zum Gesamtgewicht  - wenn die Füllmenge (Gewicht) angegeben ist -; 

 

 bei granuliertem Saatgut die Zahl der keimfähigen Samen je Gewichtseinheit; 
 

 bei Saatgut, dem feste Zusätze hinzugefügt worden sind: 
 

o die Art der Zusätze und  
o bei Angabe des Gewichtes das Verhältnis des Gewichts der reinen Kör-

ner oder Knäuel zum Gesamtgewicht. 
 
 

2. Saatgutmischungen (Zweckbestimmung, Bezeichnung, erforderliche 
Angaben und Höchstmengen) 

 
Bezeichnung der Kleinpackung 

Bezeichnung der  

Kleinpackung (so wört-

lich anzugeben) 

Zweckbestimmung 

 

Nettogewicht der rei-

nen Körner oder 

Knäuel in kg  

 

Kleinpackung EG A 

 Futternutzung 

 Körnererzeugung 

- Getreide 

- Leguminosen (auch 

mit Getreide) 

 andere Verwendungszwecke 

- 

 

- 

 

bis 2 

bis 2 

 

Kleinpackung EG B 

 Futternutzung 

 Körnererzeugung 

- Getreide 

- Leguminosen (auch 

mit Getreide) 

 andere Verwendungszwecke 

bis 10 

 

- 

über 2 bis 10 

 

über 2 bis 10 

 

Kleinpackung, Inver-

kehrbringen nur in der 

Bundesrepublik 

Deutschland zulässig 

 Futternutzung 

 Körnererzeugung 

- Getreide 

- Leguminosen (auch 

mit Getreide) 

 andere Verwendungszwecke 

über 10 bis 151) 

 

bis 30 

 

über 10 bis 30 

über 10 bis 30 
1) Bei Mischungen mit mehr als 50% des Gewichtes an Saatgut von Getreide, Lupinen, Futtererbse,     

Ackerbohne, Wicken, Sojabohne oder Sonnenblume bis 30 kg 
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2.1  Bezeichnung 
2.2 Name und Anschrift des Herstellers der Kleinpackung oder seine Betriebs-

nummer 
 2.3 „Saatgutmischung für ....“ (Verwendungszweck) 
 2.4 Kennummer der Partie (bei Kleinpackung EG B) oder 

Mischungsnummer  (bei Kleinpackung EG A und bei Kleinpackung, Inverkehrbrin-
gen nur in der Bundesrepublik Deutschland zulässig) 

2.5 Füllmenge oder Stückzahl der Körner 
2.6 Zusätzliche Angaben: 

 für jeden Bestandteil zusätzlich  
o die Art 
o bei anerkanntem Saatgut die Sortenbezeichnung 
o den Anteil in von Hundert des Gewichtes 

  
bei „Kleinpackung EG A“ jedoch nur die Art  und deren Gewichtsanteil. 
 
Enthält die Saatgutmischung Saatgut einer Art, die nicht im Artenverzeichnis 
aufgeführt ist, mit einem Anteil von mehr als 3% des Gewichtes, so sind für die-
se Art auch die Reinheit und Keimfähigkeit in % anzugeben.  
 

 bei chemisch, besonders physikalisch oder gleichartig behandeltem Saatgut die 
Angabe der Behandlung. Ist dabei ein Pflanzenschutzmittel angewendet wor-
den, so ist dessen Bezeichnung und die Zulassungsnummer anzugeben; anstel-
le der Bezeichnung und der Zulassungsnummer kann der Wirkstoff oder dessen 
Kurzbezeichnung angegeben werden; 
Wenn Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, sind die geforderten Angaben 
nach Artikel 49 Absatz 4 der VO EG 1107/2009 anzugeben. Ist das Etikett nicht 
groß genug, können die Standardsätze hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen 
und der Maßnahmen zur Risikominderung auch auf dem Lieferschein oder ei-
nem Begleitpapier abgedruckt werden. In diesem Fall ist auf dem Etikett ein 
Hinweis auf das Vorhandensein der Standardsätze und Risikominderungsmaß-
nahmen auf dem Lieferschein oder Begleitpapier anzugeben (R- und S-Sätze). 
 

 bei  Zertifiziertem Saatgut von Gräsersorten, dessen Aufwuchs nicht zur Nut-
zung als Futterpflanze bestimmt ist (§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Saatgutver-
kehrsgesetzes), die Angabe: „Nicht zur Nutzung als Futterpflanze bestimmt“; 

 

 bei pilliertem, granuliertem oder inkrustiertem Saatgut die Angabe der Art der 
Behandlung;  

 

 bei pilliertem oder granuliertem Saatgut das Verhältnis der reinen Körner oder 
Knäuel zum Gesamtgewicht  - wenn die Füllmenge (Gewicht) angegeben ist -; 

 

 bei granuliertem Saatgut die Zahl der keimfähigen Samen je Gewichtseinheit; 
 

 bei Saatgut, dem feste Zusätze hinzugefügt worden sind: 
 

o die Art der Zusätze und  
o bei Angabe des Gewichtes das Verhältnis des Gewichts der reinen Kör-

ner oder Knäuel zum Gesamtgewicht.  


